
  
 
 

Merkblatt Verlässliche Grundschule & Nachmittagsbetreuung 
 

I. Öffnungszeiten 
Die „verlässliche Grundschule“ umfasst eine Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht 
(zwischen 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr). Die Nachmittagsbetreuung findet anschließend von 14.00 Uhr bis 17.00 
Uhr statt. Die Schulbetreuung wird an allen Grundschulen in Gärtringen und Rohrau (NB: In Rohrau nur von 
Montag - Donnerstag) angeboten und erstreckt sich auf die Schulwochen. In den Ferien wird eine 
Ferienbetreuung angeboten. Diese ist kostenpflichtig und findet für alle Kinder in den Räumen der Peter-
Rosegger-Schule statt. Die Anmeldeformulare hierfür finden Sie auf der Homepage  
www.kinderbetreuung-gaertringen.de unter „Formulare und Infos“. 
 

II. Betreuungsinhalt 
Die Betreuungsangebote orientieren sich an den Bedürfnissen der Schülerinnen & Schüler sowie an den 
örtlichen und situationsbedingten Gegebenheiten. Es werden insbesondere sinnvolle spielerische und 
freizeitbezogene Aktivitäten angeboten. Eine Hausaufgabenbetreuung findet in der Zeit von 14.00 – 15.30 Uhr 
statt. 
 

III. Mittagessen (13.15 Uhr – 14.00 Uhr) 
Das Mittagessen kostet ab 01.10.2023  5,30 € (inkl. 0,30€ für Getränke/Snacks) und pro Essen. Über die 
Online-Plattform MensaMax wird das Essen von den Eltern bestellt. Es kann in der Verlässlichen Grundschule 
optional gebucht werden, bei einer Ganztagesbetreuung wäre ein Mittagessen sicherlich sinnvoll. 
 

IV. Gebühren 
Der Elternbeitrag ist für 12 Monate im Jahr und jeweils zu Beginn des Monats fällig. 
 
Eine tageweise Inanspruchnahme ist in der „verlässlichen Grundschule“ sowie in der Nachmittagsbetreuung 
möglich. 
 
Verlässliche Grundschule – ab 01.10.2023: 
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 91,00 €  
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 78,00 €  
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 62,00 €  
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18  54,00 €  
 
 
 

 



 

Nachmittagsbetreuung – ab 01.10.2023: 
 
Stufe Positive 

Einkünfte nach       
§ 2 EStG bis  

Kind auf Fam. mit 
1 Kind unter 18 J. 

Kind auf Fam. mit 2 
Kindern unter 18 J. 

Kind auf Fam. mit 3 
Kindern unter 18 J. 

Stufe 1 16.000 € 30,70 € 24,70 € 15,70 € 

Stufe 2 22.000 € 42,30 € 33,10 € 23,20 € 

Stufe 3 28.000 € 64,10 € 46,40 € 31,60 € 

Stufe 4 31.000 € 88,600 € 68,00 € 44,60 € 

Stufe 5 41.000 € 106,20 € 79,70 € 51,80 € 

Stufe 6 52.000 € 126,50 € 93,50 € 63,40 € 

Stufe 7 70.000 € 141,10 € 116,00 € 76,30 € 

Stufe 8 100.000 € 184,20 € 139,90 € 92,10 € 

Stufe 9 150.000 € 203,20 € 154,30 € 101,60 € 

Stufe 10 ab 150.001 € 222,30 € 168,70 € 111,10 € 

 
 
Werden die Unterlagen zum Nachweis der Einkünfte nicht bis spätestens zum 31.10. des Kalenderjahres 
eingereicht, erfolgt eine vorläufige Einstufung in Stufe 10 rückwirkend zum Beginn des Schuljahres.  
Bei verspäteter Einreichung der Nachweise wird eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro erhoben. 
 
Ferienbetreuung – ab 01.10.2023: 
Verlässliche Grundschule (7.30 – 14.00 Uhr)  4,13 €/Tag 
Nachmittagsbetreuung (14.00 – 17.00 Uhr)  2,77 €/Tag 
 
 

V. Kontakt 
 

Im Rathaus: Frau Traub Tel. 923-145 traub@gaertringen.de 
 
In der Schule: Frau Ehebauer Tel. 238011 ehebauer@gaertringen.de 
 
Weitere Informationen erhalten Sie zudem unter www.kinderbetreuung-gaertringen.de 
 


